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Paternalismus (v. lat. pater, Vater) charakterisiert 
einen z. Stellung des Vaters in der patriarchal. Haus­
familie analogen Beziehungs-, Kommunikations- u. 
Handlungsmodus, bei dem der stärkere Teil im In­
teresse des schwächeren agiert, ohne diesen selbst 
als Subjekt eigenen Wollens einzubeziehen, bzw. gg. 
dessen momentane Entscheidungen, Wünsche od. 
auch Präferenzen verstößt, um Schaden v. ihm fern­
zuhalten. Ursprünglich eine Kategorie der polit. 
Philos. (,,Landesvater", Unternehmer) spielt P. 
heute v.a. in der medizineth. Diskussion, in der 
Theorie der Sozialarbeit, in der Erziehungs-Wiss. 
sowie in der theoret. Reflexion aller helfenden Be­
rufe (einschließlich dem des Seelsorgers) eine zen­
trale Rolle als Ausgangspunkt für ein neues, ange­
messeneres Arzt/Helfer/Lehrer/Eltern-Patient/Kli­
ent/Schüler /Kind-Verhältnis. Auch in der polit. 
Auseinandersetzung um die mentalen Folgen des 
fortgeschrittenen Wohlfahrtsstaats geht es zumin­
dest teilweise der Sache nach um P. (!Subsidiarität). 
.. In einer paternalist. Konstellation ist die fakt.
Uberlegenheit an professionellem Wissen, Möglich­
keiten kompetenter Intervention, Erfahrung u. Di­
stanz engstens verquickt mit der Monopolisierung 
der Entscheidungsbefugnis u. der Erwartung v. Un­
terordnung seitens des Hilfeempfängers. Dies be­
trifft sowohl die beruf!. Rolle (Arzt, Berater usw.) 
als auch das zugehörige System (Krankenhaus, 
Heim, Gericht, Schule) sowie den Spielraum der 
persönl. Gestaltung des Verhältnisses. Zugrunde 
liegende Motive sind Mitleid, Schutz u. Fürsorge für 
Subjekte, v. denen aufgrund ihrer konstitutionellen 

od. augenblickl. Verfassung angenommen wird, daß 
sie nur eingeschränkt in der Lage sind, sich selbst zu 
bestimmen. Entsprechend dem Verhältnis des auf­
erlegten Zwangs z. tatsächl. Ausmaß an Selbstbe­
stimmungsfähigkeit beim konkreten Adressaten 
der Hilfe (in keiner Weise kompetent, nur in einer 
bestimmten Hinsicht bzw. nur vorübergehend in­
kompetent) unterscheidet man .. zw. starkem u. 
schwachem P. Die weitestmögl. Uberwindung der 
mit der Situation v. Not u. Angewiesensein auf 
Hilfe unterstellten od. zugemuteten Ohnmacht u. 
Abhängigkeit ist das Ziel des in der /Medizinischen 
Ethik als Patientenzentrierung, in den versch. Bera­
tungsfeldern als Klientenzentrierung, in Familien-, 
Erziehungs-, Altenarbeitstheorien u. in der Politik 
als Partnerschaftlichkeit charakterisierten Leit­
bilds. Dieses verweist den Helfer nicht einfach in die 
Position des Exekutors der Selbstbestimmungswün­
sche des Hilfesuchenden (I Autonomie), verpflich­
tet ihn aber streng darauf, dessen Willen als einen 
konstitutiven Teil des Patientenwohls zu erkunden 
(durch Gespräch, aber u. U. auch mittels standardi­
sierter Fragebögen u. Checklisten), seine persönl. 
Entscheidungskompetenz durch Information zu 
stärken (sog. informed consent) u. bei Entscheidun­
gen einzubeziehen (u. U. sogar in Gestalt eines Ver­
trags). Dies gilt es v. a. durchzusetzen, wo intensive 
Behandlungen nur um den Preis einer Lebens­
führung mit erhebl. Einschränkungen möglich sind 
(!Lebensqualität). Im Ggs. zu Tendenzen, die indi­
viduelle Eigenverantwortung als alleinigen Richt­
punkt berechtigter Verfügung über sich selbst anzu­
sehen, können damit verbundene nachteilige Fol­
gen für andere wie auch deren Beanspruchung für 
die Mitwirkung, aber auch die Irreversibilität 
schwer schädigender Maßnahmen (z.B. Suizid, 
Drogenkonsum, Sterilisation in jungem Alter) 
schwach paternalist. Maßnahmen in Gestalt v. the­
rapeut. Intervention im Akutfall, Warnung, Auf­
klärungskampagnen, Präventions-Progr ., Sicher­
heitsgeboten u. Verboten v. Werbung rechtfertigen. 
Stark paternalist. Handlungen sind zu beschränken 
auf schwere Krisensituationen (Suizidversuche, 
Notfall) u. unzweifelhafte Fälle v. Unfähigkeit z. 
Vernunftgebrauch (ungeborene Kinder, Säuglinge, 
schwere psych. Erkrankungen). Dann muß stellver­
tretend u. orientiert am mutmaßl. Interesse des Be­
troffenen entschieden werden. In sämtl. Fällen ei­
nes berechtigten P. steht dieser unter dem Vorbe­
halt, daß er in dem Maß abzubauen ist, wie der 
Hilfsbedürftige die Fähigkeit zu kompetentem Ur­
teilen u,. Entscheiden ( wieder )erlangt. 

Die Ubertragung dieses Leitbilds der Einbezie­
hung der Betroffenen als eigenverantwortl. Sub­
jekte anstelle polit. Abhängigkeit, materieller Für­
sorge u. bevormundender Planungen (vielfach auch 
als „Assistentialismus" bez.) auf den Prozeß der Be­
freiung im Verhältnis zw. reichen u. armen Ländern 
sowie im Prozeß der kulturellen u. soz. Entwicklung 
der großen Menge der Armen innerhalb dieser Völ­
ker stellt in der /Befreiungstheologie einen der zen­
tralen Inhalte der /Option für die Armen dar. 
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